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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fibona Health Products GmbH, 
Wiesbaden, („Verkäufer“) 
 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer hätte ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Die Geschäftsbedingungen des Verkäufers gelten auch dann, wenn der 
Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen Geschäftsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführt. 

 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung eines 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 

§ 2 Angebot und Vertragsschluß 

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und 
sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung des Verkäufers. 

 
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 

wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 
 
(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen 

oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags 
hinausgehen.  

 
(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der 

Verkäufer alle Eigentums- und Urheberrechte vor. 
 

§ 3 Beratung 

  Jegliche und insbesondere anwendungstechnische Beratung des Verkäufers erfolgt 
unverbindlich. 

 

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1)   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise des Verkäufers 
"ab Werk", ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen des Verkäufers eingeschlossen; sie wird 

in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 

Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regelungen betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges.  

 
(5) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. 
 
(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
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§ 5 Liefer- und Leistungszeit 

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 
bedürfen der Schriftform. 

 
(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, 

die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu 
gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei 
Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den 
Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

 
(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener 

Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung 
frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die genannten 
Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich 
benachrichtigt. 

 
(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu 

vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine 
Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt 
jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen 
und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. 

 
(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 
 
(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige 

und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 
 
(7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm 

entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der 
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über. 

 

§ 6 Gefahrübergang 

 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende 
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen 
hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

 

§ 7 Gewährleistung 

(1) Der Käufer muß dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche 
nach Eingang der Ware schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen. 

 
(2) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, 

muß der Käufer die mangelhafte Ware an den Verkäufer zur Überprüfung zurücksenden. Der 
Verkäufer wird dem Käufer unverzüglich und kostenlos mangelfreie Ersatzware liefern. 

 
(3) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und 

sind nicht abtretbar. 
 
(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
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(5) Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
(6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. 

Änderungen, Ergänzungen und Zusätze hiervon haben nur Gültigkeit, wenn sie zwischen den 
Parteien schriftlich vereinbart werden. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig 
zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen 
nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 10 % 
übersteigt. 

 
(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung durch den Käufer 

erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Wird die 
Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
er das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das 
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

 
(3) Wird die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, daß die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der 
Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.  

 
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 

verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzuläßig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (z. B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt 
der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer 
ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen 
Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur 
widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann 
der Verkäufer verlangen, daß der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

 
(5) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das 

Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der 
Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem 
Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder aussergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.  

 
(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer 

berechtigt, die Vorbehaltsware zurück zu nehmen oder gegebenenfalls Abtretung der 
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme der 
Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Käufers - abzüglich angemeßener Verwertungskosten - anzurechnen. 
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§ 9 Geheimhaltung 

 Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im 
Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen als vertraulich. Soweit der 
Verkäufer dem Käufer hinsichtlich der Ware eigene Auswertungen oder wissenschaftliche 
Unterlagen zur Verfügung stellt, darf der Käufer diese nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers Dritten zur Verfügung stellen. 

 

§ 10 Haftungsbeschränkung 

 Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei 
Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch 
gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadenersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden 
verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das 
Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluß 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des 
Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung. 

 

§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

(1) Sofern der Käufer Kaufmann ist, ist der Geschäftssitz des Verkäufers Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Dies gilt auch, 
falls der Käufer keinen Allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. Der 
Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 

ausgeschlossen.  
 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz des 

Verkäufers Erfüllungsort.  
 
(4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 

sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 
 
 
Fibona Health Products GmbH 
Stand: Juli 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 


